
1

2014

Zehn Grundsätze für  
inklusiven Religionsunterricht

Das Comenius-Institut hat ei-
ne Projektgruppe „Inklusive 

Religionslehrerbildung (inreb)“  
gebildet, die an Modulen für eine 
inklusive Religionslehrerbildung 
arbeitet. Ein Ergebnis des inten-
siven Verständigungs- und Dis-
kussionsprozesses innerhalb der 
Projektgruppe sind die folgenden 
Grundsätze, die auch für die Erar-
beitung der Module eine wichtige 
Orientierung und Leitlinie sind. 
Wir stellen die Grundsätze hiermit 
der interessierten Fachöffentlich-
keit zur Verfügung. 

Die Grundsätze beschreiben di-
daktische und methodische Aspek-
te eines inklusiven Religionsun-
terrichts. Damit kommt ihnen eine 
Scharnierfunktion zu: Sie wollen 
Inklusion in Schule und Unterricht 
als realisierbare Praxis etablieren, 
indem konzeptionelle Ansprüche 
auf einer mittleren Ebene als me-
thodisch-didaktische Merkmale 

und Indikatoren eines inklusiven 
Religionsunterrichts operationa-
lisiert werden. 

Die Grundsätze orientieren sich 
bewusst am „Index für Inklusi-
on“. Dieser hat sich allgemein als 
In strument inklusiver Schul- und 
Unterrichtsentwicklung bewährt. 
In Aufnahme seines Ansatzes kann 
sich der Religionsunterricht als an-
schlussfähig an die allgemeine pä-
dagogische Diskussion erweisen. 
Der Index für Inklusion beschreibt 
drei grundlegende Dimensionen 
für eine inklusive Schulentwick-
lung: a) Inklusive Kulturen schaf-
fen, b) Inklusive Strukturen etab-
lieren, c) Inklusive Praktiken ent-
wickeln. Diese drei Dimensionen 
werden in den Grundsätzen speziell 
auf den inklusiven Religionsunter-
richt bezogen.

Jeder Grundsatz wird jeweils 
durch didaktisch-methodische 
Merkmale („Dies geschieht bei-

spielsweise dadurch, dass …“) so-
wie Indikatoren („Das erkennt man 
daran, dass …“) erläutert bzw. ope-
rationalisiert. 

Den Grundsätzen liegt ein er-
weitertes Verständnis von Inklu-
sion zugrunde. Sie gehen davon 
aus, dass jedes Kind sowie jede/r 
Jugendliche/r besonders sind und 
über individuelle Fähigkeiten, 
Kenntnisse, Lernmöglichkeiten, 
biografische Hintergründe, Be-
dürfnisse verfügen und zu respek-
tierende Grenzen haben. Hetero-
genität ist in Lerngruppen immer 
schon gegeben. Die bildungspoli-
tisch aktuelle Kategorie „Behinde-
rung“ ist eine von mehreren Diffe-
renzkategorien. Im Rahmen dieser 
Grundsätze und des Projekts „In-
klusive Religionslehrerbildung“ 
sind vor allem die Kategorien „Dis/
Ability“, sozialer Status, Kultur/
Religion und Gender im Blick. 

Wir veröffentlichen hier ein Do-
kument aus einem laufenden Ar-
beitsprozess und verbinden damit 
die Hoffnung, dass sie  die Diskus-
sion beleben und die Praxis des 
inklusiven Religionsunterrichts 
weiterentw ickeln helfen. Ent-

Inklusion ist eine zentrale bildungspolitische Herausforde-
rung, vor die auch der Religionsunterricht gestellt ist. Die 
fachwissenschaftliche Diskussion wie die didaktisch-me-
thodische Praxisentwicklung haben begonnen und bedürfen 
einer breiten Unterstützung. 
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Kulturen 

1. Im inklusiven Religionsunter-
richt wird ein positives Verständ-
nis von Unterschieden gefördert 
und Vielfalt als Bereicherung er-
fahrbar gemacht.
2. Im inklusiven Religionsunter-
richt erfahren und praktizieren 
alle Beteiligten einen wertschät-
zenden Umgang miteinander. 
3. Im inklusiven Religionsunter-
richt werden Barrieren für das 
Lernen und die Teilhabe aller am 
Unterricht Beteiligten erkannt 
und verringert.

Strukturen 

4. Im inklusiven Religionsunter-
richt werden die verschiedenen 
Interessen und Bedürfnisse der 
Schüler_innen berücksichtigt.
5. Im inklusiven Religionsunter-
richt kann jede/r Unterstützung 
einfordern und anbieten. 
6. Dialog ist ein durchgängiges 
Strukturprinzip des inklusiven 
Religionsunterrichts.

Praktiken

7. Im inklusiven Religionsun-
terricht werden Lernangebote 
differenziert nach den individu-
ellen Lernvoraussetzungen und 
Möglichkeiten gestaltet, so dass 
jede/r Schüler_in nachhaltig und 
erfolgreich lernen kann.
8. Im inklusiven Religionsunter-
richt lernen und arbeiten Schü-
ler_innen in der Regel auf unter-
schiedlichen Niveaus am gleichen 
Gegenstand und werden best-
möglich gefördert. 

9. Im inklusiven Religionsunter-
richt erfolgt Bewertung in wert-
schätzender und leistungsförder-
licher Weise.
10. Im inklusiven Religionsun-
terricht werden die allgemei-
nen Merkmale einer inklusiven 
Didaktik fachspezifisch auf die 
Lerngegenstände und Lernpro-
zesse des Religionsunterrichts 
bezogen.

sprechend können die Grundsätze 
gerne an interessierte Lehrkräfte, 
Akteur_innen in der religionspäd-
agogischen Aus- und Fortbildung 
sowie an bildungspolitisch Verant-
wortliche weitergegeben und an ge-
eigneter Stelle veröffentlicht oder 
verlinkt werden. Wir wünschen uns 
eine kritische Diskussion und sind 
gespannt auf weitere Beiträge und 
Anregungen. Eine Diskussion der 
Grundsätze und der bis dahin ein-
gegangenen Rückmeldungen fin-
det im Rahmen der bundesweiten 
Fachtagung für Fortbildner_innen 
„Auf dem Weg zu einem inklusiven 
Religionsunterricht“ vom 20.–21.
Oktober 2014 in Münster statt.

Rückmeldungen bitte an:
Dr. Annebelle Pithan,  
Pithan@comenius.de  
Dr. Rainer Möller, 
Moeller@comenius.de

www.comenius.de
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1. Im inklusiven Religionsun-
terricht wird ein positives 

Verständnis von Unterschieden 
gefördert und Vielfalt als Berei-
cherung erfahrbar gemacht.

Dies geschieht beispielsweise da-
durch, dass …
 - die Lehrenden die unter-

schiedl ichen Dimensionen 
von Heterogenität kennen, 
wahrnehmen und diese in der 
Unterrichtsplanung und im 
Unterrichtsgeschehen berück-
sichtigen.

 - die Lehrenden auf die Res-
sourcen und Kompetenzen 
der Schüler_innen achten und 
hinweisen.

 - die Schüler_innen ermuntert 
werden, Sichtweisen und Glau-
bensvorstellungen, die anders 

sind als die eigenen, zu erkun-
den.

 - jede/r mit seinen/ihren Fähig-
keiten zum Gelingen des Un-
terrichts beitragen kann und 
gebraucht wird.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - die Schüler_innen die Kompe-

tenzen/ Begabungen/ Sicht-
weisen/ Glaubensvorstellun-
gen/ Bedürfnisse Anderer 
wahrnehmen, anerkennen 
und benennen können.

 - sich alle in ihrer Einzigartig-
keit zeigen können.

 - alle ihre Kompetenzen/ Bega-
bungen/ Sichtweisen kennen 
und einbringen.

2. Im inklusiven Religionsun-
terricht erfahren und prak-

tizieren alle Beteiligten einen  
wertschätzenden Umgang mitei-
nander. 
Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - wertschätzende Sprache ge-

lernt und praktiziert wird.
 - eine achtsame, wertschätzen-

de und vergebende Haltung 
gelebt wird.

 - Impulse, Aufgaben und Rück-
meldungen orientiert an den 
Stärken und Möglichkeiten 
der Teilnehmenden  formu-
liert werden.

 - Konflikte wahrgenommen 
werden und für ihre Bear-
beitung die Bedürfnisse der 
Beteiligten berücksichtigt 
werden.

 - die Lehrkräfte Grenzen er-
kennen und den Umgang mit 
Grenzen einüben.

 - religiöse Überzeugungen und 
Praktiken Anderer geachtet 
werden.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - Feedback-Kulturen etabliert 

sind.
 - Beschämungen vermieden 

werden.
 - diskriminierende Sprache 

vermieden wird.
 - Gesprächsregeln und Verhal-

tensregeln vereinbart und 
eingehalten werden.

 - Grenzen wahrgenommen und 
geachtet werden.

3. Im inklusiven Religionsun-
terricht werden Barrieren 

für das Lernen und die Teilhabe 
aller am Unterricht Beteiligten 
erkannt und verringert.

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - religiöses Lernen für alle 

ermöglicht wird und unter-
schiedliche Zugangsweisen 
an geboten werden.

 - die unterschiedlichen Erfah-
rungen und sozial-biografi-
schen Hintergründe aller  
Schüler_innen in den Unter-
richtsmedien widergespiegelt 
werden. 

 - notwendige Hilfsmittel und 
Assis tenz bereitgestellt 
werden, z.B. Texte in leichter 

Sprache, Anybookreader,  
Talker, Sehhilfen.

 - ein konstruktiver Umgang 
mit subjektiven Blockaden 
gesucht wird.

 - der Aufbau von Beziehungen 
ermöglicht und gefördert 
wird.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - alle am Unterrichtsgeschehen 

beteiligt sind.
 - alle Möglichkeiten erhalten 

und praktizieren, diskrimi-
nierende und ausgrenzende  
Erlebnisse zu kommunizie-
ren.

 - alle sich mit ihren unter-
schiedlichen religiösen Lern-
voraussetzungen konstruktiv 
in den Unterricht einbringen.

4. Im inklusiven Religions-
unter r icht werden die 

verschiedenen Interessen und 
Bedürfnisse der Schüler_innen 
berücksichtigt.

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - es eine Vielzahl unterschied-

licher Aktivitäten gibt.
 - unterschiedliche Lernwege 

und Aneignungsformen, z.B. 
über Körperwahrnehmung, 
berücksichtigt werden. 

 - den emotionalen Aspekten 
des Lernens die gleiche Auf-
merksamkeit gewidmet wird 
wie den kognitiven.

 - die individuellen Lernaus-
gangslagen kontinuierlich 
festgestellt werden.

 - es Formen (z.B. Meinungs-
bild, aktuelle Stunde) gibt, 
mit denen die Interessen der 
Schüler_innen erhoben und 
berücksichtigt werden.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - alle die Zeit erhalten, die sie 

brauchen.
 - die Schüler_innen unter-

schiedliche Lernwege erpro-
ben.

 - die Schüler_innen ihre 
Meinungen, Interessen und 
religiöse Überzeugungen 
äußern.

 - die Schüler_innen ihre Be-
dürfnisse und Gefühle wahr-
nehmen und zum Ausdruck 
bringen können.
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5. Im inklusiven Religions-
unterr icht kann jede/r 

Unterstützung einfordern und 
anbieten. 

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - die Lehrenden eine solida-

rische Lerngemeinschaft 
etablieren.

 - alle Mitglieder des Teams die 
gesamte Gruppe wahrnehmen 
und unterstützen.

 - die strukturelle Unterstüt-
zung Einzelner allen zugute-
kommt.

 - individuelle Lernhilfen von 
allen genutzt werden können.

 - die Lehrenden Möglichkei-
ten kooperativen Lernens 
anbieten.

 - Werkstattunterricht und 
andere offene und individua-
lisierende Unterrichtsformen 
angeboten werden. 

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - alle Teammitglieder in der 

Planung und Gestaltung des 
Unterrichts beteiligt sind und 
für ihre Beiträge Wertschät-
zung erfahren. 

 - Schüler_innen auch lehrende 
und unterstützende Rollen 
übernehmen.

 - die Schüler_innen gegensei-
tig Verantwortung über-
nehmen und füreinander 
einstehen.

 - Schüler_innen Hilfe erbitten 
und anbieten.

 - Schüler_innen Hilfsbedarfe 
anderer erkennen und ggf. 
artikulieren.

 - Lernprozesse und -produkte 
als Gruppenergebnis verstan-
den werden.

 - über die Kooperation reflek-
tiert wird. 

6. Dialog ist ein durchgängi-
ges Strukturprinzip des in-

klusiven Religionsunterrichts.

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - bei der Auswahl des Lernge-

genstandes und der Anlage 
des Unterrichts die Pluralität 
von Perspektiven berücksich-
tigt wird. 

 - der Unterricht unterschiedli-
che Wege der Suche und Frage 
nach Gott zulässt.

 - Themen und Lerngegenstän-
de Anreize bieten, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen.

 - Prinzipien und Regeln dia-
logischer Kommunikation 
eingeübt werden.

 - subjektive Theorien, Deu-
tungen, religiöse Überzeu-
gungen, Biografien und 
Lebenswelten konstitutiv für 
Planung und Gestaltung des 
Unterrichts sind.

 - die Planung des Unterrichts 
im Team dialogisch ge-
schieht.

 - Fremdverstehen aktiv einge-
übt wird. 

 - auch Konflikte und Wider-
spruch Teil des Dialogs sind. 

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - die Schüler_innen Gelegen-

heit haben und nutzen, mit-
einander sach- und  erfah-
rungsbezogen zu kommuni-
zieren.

 - Prinzipien und Regeln dia-
logischer Kommunikation 
angewendet werden.

 - die Schüler_innen äußern, 
dass sie die Kommunikation 
als Bereicherung erfahren.

 - die Schüler-Lehrer-Interak-
tion möglichst symmetrisch 
und partizipativ verläuft. 

 - die Schüler_innen sich an 
den Lerngegenständen über 
existenzielle (religiöse) Fra-
gen austauschen können. 

 - die Schüler_innen Unterricht 
als „haltende Kultur“ erfah-
ren und das Vertrauen haben, 
auch Widerspruch formulie-
ren zu können.7. Im inklusiven Religionsun-

terricht werden Lernange-
bote differenziert nach den indi-
viduellen Lernvoraussetzungen 
und Möglichkeiten gestaltet, so 
dass jede/r Schüler_in nachhal-
tig und erfolgreich lernen kann.

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - Lernaufgaben und Arbeits-

materialien offen gestaltet 
sind, verschiedene Zugangs-
weisen ermöglichen, unter-
schiedliche Sinneskanäle 
aktivieren und nach Anfor-
derungsniveaus differenziert 
sind.

 - neue Lernangebote in vor-
handene Wissensstrukturen 
integriert werden können.

 - jede/r Schüler_ in nach 
seinen/ihren Möglichkeiten 
seine/ihre Lernfortschritte 
selber erkennen, einschätzen 

und dokumentieren kann und 
dafür Anerkennung erfährt.

 - jede/r Schüler_in seine/ihre 
weiteren Lernziele daraus 
entwickelt.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - in der Lerngruppe eine ruhige 

und konzentrierte Arbeitsat-
mosphäre herrscht.

 - Schüler_innen ihren Lernpro-
zess dokumentieren (z.B. in 
Form von Portfolios, Lernta-
gebüchern, Lernlandkarten, 
etc.). 

 - Schüler_innen über ihren 
Lernstand und ihre weiteren 
Arbeitsvorhaben Auskunft 
geben können.

 - Arbeitsergebnisse wertschät-
zend wahrgenommen werden 
und Schüler_innen miteinan-
der kooperieren.

8. Im inklusiven Religionsun-
terricht lernen und arbei-

ten Schüler_innen in der Regel 
auf unterschiedlichen Niveaus 
am gleichen Gegenstand und 
werden bestmöglich gefördert. 

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass …
 - im Unterricht je nach Zu-

sam mensetzung der Grup pe 
lern zieldifferent un  ter richtet 
wird.

 - im Unterricht transparent 
gemacht wird, was gelernt 
werden kann.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
im Unterricht …
 - die Schüler_innen ihr eigenes 

Lernen in den größeren Kon-

text der Unterrichtsplanung 
im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten und Fähigkeiten einord-
nen.

 - die Schüler_innen Hilfestel-
lung erhalten, ihre eigene 
Position zu finden und aus-
zudrücken und sich in ihrer 
„religiösen Kompetenz“ wei-
terentwickeln können. 

 - die Schüler_innen zur glei-
chen Zeit an unterschied-
lichen Aufgaben (eines 
gemeinsamen Gegenstandes) 
arbeiten.

 - alle ihre Meinung angstfrei 
äußern.

 - die Schüler_innen im Dialog 
die eigene Position ver treten, 
erweitern und gegebenenfalls 
korrigieren.

inreb
Inklusive  
Religionslehrerbildung

Projektgruppe Inklusive Religionslehrerbildung



4

10.Im inklusiven Religi-
onsunterricht werden 

die allgemeinen Merkmale einer 
inklusiven Didaktik fachspezi-
fisch auf die Lerngegenstände 
und Lernprozesse des Religions-
unterrichts bezogen.

Das geschieht beispielsweise  
dadurch, dass ...
 - die Schüler_innen als Ex-

pert_innen ihres „eigenen 
Glaubens“, aber auch in ihrer 
Suche nach Antworten und 
verantwortbaren Positionen 
ernst genommen werden.

 - hermeneutisch die Pluralität 
biblischer Tradition wie auch 
anderer religiöser Traditi-
onen im Blick auf Entste-
hungskontexte und Aussa-
geintentionen berücksichtigt 
wird.

 - im Unterricht sensibel mit 
unterschiedlichen religiösen 
Zugängen und Perspektiven, 
bedingt z.B. durch ge-
schlechtsbezogene, kulturel-
le oder religiöse Sozialisati-
on, umgegangen wird.

 - die „großen“ existenziellen 
und religiösen Fragen im 
Unterricht so behandelt wer-
den, dass alle Schüler_innen 
mit ihren unterschiedlichen 
Zugangsweisen und Aneig-
nungsformen partizipieren 
können.

 - der Dialog zwischen den 
Konfessionen, Religionen 
und Weltanschauungen im 
Unterricht gefördert wird.

Das erkennt man z.B. daran, 
dass …
 - im Unterricht unterschied-

liche Bibelübersetzungen 
verwendet werden.

 - auch Quellen anderer religi-
öser Traditionen einbezogen 
werden.

 - bei religiösen Texten auch 
alternative Präsentations-
formen neben den sprach-ba-
sierten angeboten werden.

 - alle Schüler_innen selbst-
bewusst und angstfrei ihre 
Gottesvorstellungen, Weltbil-
der, Deutungsversuche und 
Sichtweisen in den Unter-
richt einbringen.

9. Im inklusiven Religions-
unterricht erfolgt Bewer-

tung in wertschätzender und  
leistungsförderlicher Weise.

Dies geschieht beispielsweise 
dadurch, dass die Lehrenden …
 - unterschiedliche Formen der 

Leistungsbeurteilung kennen 
und anwenden.

 - Lernfortschritte der Einzel-
nen und der Gruppe wahrneh-
men und kommunizieren.

 - die Schüler_innen anleiten, 
ihre Lernfortschritte zu er-
kennen, einzuschätzen und 
zu dokumentieren.

 - Arrangements schaffen, in 
denen Arbeitsergebnisse 
wert geschätzt werden.

Das erkennt man z.B. daran, dass 
die Schüler_innen …
 - stolz auf ihre Arbeitsergeb-

nisse sind, sich daran freuen 
und motiviert sind, sich wei-
ter zu entwickeln.

 - ihre individuellen Lernfort-
schritte realistisch einschät-
zen.

 - die Arbeitsergebnisse der Mit-
schüler_innen würdigen.

 f Angela Berger, Studienleite-
r in f ür Rel igionspädagogik 
am Amt für Kirchliche Dienste  
in der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg-Schlesi-
sche Oberlausitz (EKBO), Berlin.

 f Susanne von Braunmühl, Re-
ferentin f ür Rel igionspäda-
gogik an Gr undschulen am  
Pädagogisch-Theologischen In-
stitut der Nordkirche, Hamburg.

 f Dr. Andreas Feindt, Erziehungs-
wissenschaftler, Lehrer an der 
inklusiven War tburg-Grund-
schule, Münster. 

 f Cathrin Germing, Lehrkraf t 
f ür besondere Aufgaben an 
der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, Fachbe-
reich Erziehungswissenschaf t 
u nd Soz i alw i ssensc ha f ten,  
Arbeitsbereich Interkulturelle 
Erziehungswissenschaft.

 f Prof. Dr. Thorsten Knauth, Pro-
fessor für Religionspädagogik 
und Leiter der Arbeitsstelle  
Interreligiöses lernen (AiL) an 
der Universität Duisburg-Es-
sen, Institut für Evangelische  
Theologie.

 f Dr. Rainer Möller, wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Comenius-
Institut, Münster. 

 f Dr. Anita Müller-Friese, Studien-
leiterin für Förderschulen und 
Inklusion am Religionspädago-
gischen Institut der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden in 
Karlsruhe und Privatdozentin 
für evangelische Theologie/Re-
ligionspädagogik an der Pädago-
gischen Hochschule Karlsruhe. 

 f Andreas Nicht, Dozent für Leh-
rerfortbildung Förderschulen/
Inklusion und Fachleiterfort-
bildungen am Pädagogischen 
Institut der Evangelischen Kir-
che von Westfalen in Schwerte-
Villigst.

 f Dr. Annebelle Pithan, wissen-
schaf tliche Mitarbeiterin am 
Comenius-Institut, Münster. 

 f Nicole Rennspieß, Religionsleh-
rerin an einer Förderschule (LE/
SP/ESE) in Wolfenbüttel und 
Fachseminarleiterin für Evange-
lische Religion am Studiensemi-
nar Braunschweig für das Lehr-
amt für Sonderpädagogik.
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